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Stellenbeschreibung Mitarbeiterin* Integrative Schulung 

 Bereichsleiterin sozialpädagogische EI 

 Stellvertretung Leiterin Integrative Schulung 
 

Funktion Mitarbeiterin Integrative Schulung mit 

 stellvertretenden Führungsaufgaben 

 

Anforderung/Voraussetzung Diplom in Sozialpädagogik FH/HFS mit 

 Praxisanleiterzertifikat 

 

Vorgesetzte Stelle Leitung Integrative Schulung HPZ BL 

 

Unterstellte Mitarbeiterinnen Sozialpädagoginnen in Einzelintegrationen 

 

 

Aufgabenbereich/Ziel der Stelle 

 

• Hauptverantwortung für die soziale Integration einer Schülerin mit Behinderung in einer Regelklasse (= 

sozialpädagogische Einzelintegration) oder interimistische Übernahme einer sozialpädagogischen Ein-

zelintegration 

• Sozialpädagogische Förderdiagnostik für die integrierte Schülerin 

• Stellvertretungen für Heilpädagoginnen in Integrationsklassen bei kurzfristigen Ausfällen 

• Organisation der Stellvertretung für Heilpädagoginnen in Integrationsklassen bei längerfristigen Ausfäl-

len, ebenfalls für Heilpädagoginnen in Einzelintegrationen und Sozialpädagoginnen in Einzelintegratio-

nen 

• Teilnahme am Runden Tisch zu einer neuen sozialpädagogischen Einzelintegration 

• Suchen und vermitteln (an die Regelschule) von neuen Sozialpädagoginnen 

• Anstellen von neuen Sozialpädagoginnen 

• Fachkontrolle aller sozialpädagogischen Förderdiagnostiken 

• Teilnahme an Standortsitzungen bestehender sozialpädagogischer Einzelintegrationen 

• Einführung der sozialpädagogischen Förderdiagnostik für neue Sozialpädagoginnen 

• Leitung der Erfahrungsgruppensitzungen aller integrativ tätigen Sozialpädagoginnen 

• Vermittlung und Anstellung von Praktikantinnen in Integrationsklassen 

• Ombudsaufgaben gegenüber den Jahrespraktikantinnen der Integrationsklassen 

• Fachliche Begleitung der FaBe-Auszubildenden in Zusammenarbeit mit der zuständigen Heilpädagogin 

• Teilnahme an Standortsitzungen der Integrationsklassen 

• Rechte und Pflichten bezüglich berufsbezogener Fort- und Weiterbildung 

• Jährliche Fortbildungspflicht 

 

Besondere Aufgaben betreffen: 

 

Pädagogischer Bereich 

• Planung, Erarbeitung, Durchführung und Reflexion von sozialpädagogischen Massnahmen in Einzelin-

tegrationen 

• Gestaltung des Unterrichts bei kurzfristigen Stellvertretungen in Integrationsklassen 

• Pädagogische Fachleitung der sozialpädagogischen Einzelintegrationen 

 

Administration, Organisation 

• Pikettdienst wochentags von 07.00 bis 19.00 Uhr und am Wochenende während einer festgelegten 

Stunde 

• Führung eines Stellvertretungspools 

• Erstellen des sozialpädagogischen Unterstützungsplanvertrags zwischen Regelschule und HPZ BL 

• Aktenführung der sozialpädagogischen Einzelintegrationen 



Heilpädagogisches Zentrum Baselland 

3.3.9 Stellenbeschreibung Mitarbeiterin IS/Qualitätshandbuch Seite 2 von 2 

• Kontrolle der Jahresstundenbuchhaltung aller integrativ arbeitenden Sozialpädagoginnen und Fachper-

sonen Betreuung 

• Erstellung und Verteilung diverser Sitzungsprotokolle (IK Standortsitzungen, Erfahrungsgruppensit-

zungen) 

• Diverse Verwaltungsarbeiten, u.a. Verwaltung der IS Mediothek 

 

Personeller Bereich 

• Anstellung der Jahrespraktikantinnen der Integrationsklassen 

• Fachverantwortung für Sozialpädagoginnen der sozialpädagogischen Einzelintegrationen 

• Zuständige Fachperson für die Fabe-Ausbildung 

 

Kompetenzen 

• Sozialpädagogisches Wissen, didaktisches und methodisches Flair 

• Kommunikative Persönlichkeit, Führungs- und Coachingfähigkeiten 

• Organisatorisches und administratives Können 

• Hohe zeitliche Flexibilität 

 

 

Bemerkungen 

 

• Die Anstellungsbedingungen sind im Arbeitsvertrag und im Mitarbeiterreglement geregelt. 

• Die Arbeitszeit ist auf ständig wechselnde Aufgabenbereiche ausgerichtet und deshalb unregelmässig 

• Der Ferienanspruch muss während der Schulferien bezogen werden 

• Lohnklasse 16 und 15 (Leitungsfunktion) 

 

 

* für die weibliche gilt immer auch die männliche Form 

 

Genehmigt an der ILK vom 15.03.2013 


